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König Olav V. von Norwegen gratuliert anlässlich der gestrigen Feierstunde in der 
Osloer Universität dem neuen Friedensnobelpreisträger, Bischof Desmond Tutu. 

(Bild: A P )  

Nobelpreis-Verleihung unterbrochen 
Bombendrohung vor Tutus Dankesrede - Auszeichnung verspätet 
übergeben 

Oslo (AP)  Wegen einer Bombendro-
hung ist am Montag die Verleihung des 
Friedensnobelpreises zum ersten Mal in 
der 83jährigen Geschichte der Auszeich
nung unterbrochen worden. Der südafri
kanische Bürgerrechtler Bischof Des
mond Tutu nahm die Auszeichnung mit 
eineinhalbstündiger Verspätung ent
gegen. 

Als der  Vorsitzende des Nobelkomi-
fees gerade die Laudatio hielt, drohte ein 
anonymer Anrufer bei einer Zeitung, im 
Festsaal sei eine Bombe versteckt. Die 
Polizei liess die Aula der  Osloer Universi
tät räumen. Ein Sprecher des norwegi
schen Aussenministeriums erklärte zu
nächst, die Preisverleihung sei abgesagt 
und werde zu einem späteren Zeitpunkt 
nachgeholt. D a  bei einer Durchsuchung 
des Festsaales jedoch kein Sprengsatz ge
funden wurde, beschlossen die Organisa
toren. die Feier fortzusetzen. 

Bischof Tutu und seine Familie, der 
norwegische Ministerpräsident Kaare 
Willoch und die meisten anderen Gäste  
waren nach der  Evakuierung vor dem 
Universitätsgebäude geblieben. König 
Olav V. von Norwegen war jedoch von 
Sicherheitsbeamten weggebracht wor
den, und die Feierstunde wurde auf  sei
nen Wunsch erst nach seiner Rückkehr 
fortgesetzt. 

«Preis gibt neue Hoffnung» 
Bischof Tutu war  vor der  Aula der 

Universität von einem Polizeikordon um
geben. Zuschauer sangen «We shall over-

Weltcup-Slalom 
in Sestriere: 

Andi Wenzel 
auf Platz 5 
Pirmin Zubriggen Sieger 

Ist der  Bann nun gebrochen? 
Beim gestrigen Weltcup-Slalom in. 
Sestriere gab es  für Liechtenstein 
das erste Spitzenergebnis in dieser 
Saison. Andi Wenzel fuhr zwei re
gelmässige Läufe und klassierte sich 
im vorzüglichen 5. Schlussrang. Nur 
12 Hundertstelsekunden fehlten 
dem Liechtensteiner fürs Podest.  
Dennoch: Dieses Resultat wird An
di bestimmt die nötige Sicherheit 
und Moral für die weiteren Rennen  
verleihen. Pech hatte erneut Paul 
Frommelt. Der  Schaaner, nach dem 
ersten Lauf  noch 12., k a m  im zwei
ten Durchgang nichts ins Ziel und 
schied, wie schon im ersten Ren
nen, an gleicher Stätte aus. Überra
schender Sieger des  gestrigen Ren
nens: Pirmin Zurbriggen vor den 
Italiener Paolo D e  Chiesa und Iva-
no Edalini. Bericht im Sportteil. 

come», die Hymne der Bürgerrechtsbe
wegung. Tutu sagte einem norwegischen 
Fernsehreporter, e r  sei bereit, den Preis 
auch auf den Stufen der  Universität ent
gegenzunehmen. A u f  die Frage, wer hin
ter  der  Bombendrohung stecken könnte, 
antwortete er: «Wir wissen, wer der 
Feind ist. Das zeigt die Verzweiflung der
jenigen, die gegen Frieden und Gerech
tigkeit sind.» 

Tutu  konnte die Auszeichnung, die e r  
für seinen Einsatz für einen gewaltlosen 
Kampf gegen die Rassentrennung in Süd
afrika erhielt, schliesslich doch im Saale 
entgegennehmen. Der  Preis habe seinen 
schwarzen Brüdern in Südafrika und den 
Unterdrückten in aller Welt  neue Hoff
nung gegeben, sagte er  in seiner Dankes
rede.  

Lesung dieser Vorlage wurden zwar noch 
einige Änderungsvorschläge gemacht,  die 
jedoch nicht mehr grundsätzlicher Natur  
sind, so dass damit gerechnet werden 
kann, dass der  Landtag dieses Gesetz in 
seiner nächsten Sitzung verabschieden 
wird. 

Siehe auch das Votum von FBP-Frak-
tionssprecher Josef Biedermann im Innern 
dieser Ausgabe. 

Entwicklungshilfe über privat-rechtliche Stiftung 
Die Regierung legte dem Landtag einen überarbeiteten Entwurf eines Hilfegesetzes vor 

So ganz wohl kann der Regierung im 
Frühjahr 1984 bei der Vorlage eines Ge
setzes zur Errichtung einer Stiftung für 
die Entwicklungshilfe nicht gewesen sein. 
Denn als der Landtag diese Vorlage im 
Juni in Behandlung nahm, zog sie den 
Entwurf nach nur kurzer Rechtfertigung 
der darin enthaltenen Grundgedanken 
zur Überarbeitung zurück. In der letzten 
Woche befasste sich der Landtag mit der 
zweiten Auflage, die - im Sinne des 
Landtags - die Entwicklungshilfe nicht 
über eine öffentlich-rechtliche, sondern 
über eine privat-rechtliche Organisation 
regeln will. 

Allein der Umfang der  Gesetzesartikel 
wurde bei der Überarbeitung au f  die 
Hälfte reduziert, so dass daraus ein klei
nes Rahmengesetz entstanden ist. Im 
Vergleich zum ersten Entwurf, de r  einer 
relativ umfassenden Regelung de r  Ent
wicklungshilfe unter  Führung des Staates 
gleichgekommen wäre, wird der  Einfluss 
des Staates deutlich eingeschränkt, doch 
soll die Hilfe nun umfassender sowohl für 
Entwicklungsprojekte als auch für Kata
strophen gewährt werden. In den eintre
tenden Voten begrüssten die Abgeordne
ten die neue Vorlage, die stärker au f  dem 
Subsidiaritätsprinzip aufbaue und d e m  
Wunsch nach «weniger Staat» entgegen
komme.  

Skepsis gegen staatliche Lösung 
FBP-Fraktionssprecher Josef Bieder

mann,  der  bei de r  ersten Behandlung der  
Regierungsvorlage die Notwendigkeit der  
Entwicklungs- und Katastrophenhilfe be
gründet hatte, sprach dämals von einem 
Gesetz, das nicht unbedingt notwendig 
sei. Die ursprünglich von der  Regierung 
vorgeschlagene Regelung schränke den  
Bewegungsspielraum der Stiftung Liech
tensteinischer Entwicklungsdienst zu weit 
ein. Ausserdem könnte - bei der  Bildung 
einer öffentlich-rechtlichen Stiftung - der 
Staat stark unter  Druck geraten, wenn 

die Hilfe für die eine oder  andere Projek
tierung gewährt werde.  

Die vom FBP-Fraktionssprecher aufge
führten Bedenken wurden in den nachfol
genden Stellungsnahmen in verschiede
nen Variationen wiederholt. Hermann 
Hassler (VU) etwa sprach davon, dass e r  
die Vorlage «in dieser Form in einigen 
wesentlichen Belangen noch nicht für ge
eignet erachte», und auch Landtagspräsi
dent  D r .  Karlheinz Ritter (VU) erwähnte 
seine «Skepsis», dass «die Entwicklungs
hilfe nun auf ausschliesslich staatliche 
Ebene  gehoben» werden solle. Gegen die 
geplante öffentlich-rechtliche Stiftung mit 
starkem staatlichem Einfluss brachte Nol-
di Frömmelt (FBP) im weiteren den Ein
wand, ob  die Regierung überhaupt noch 
in d e r  Lage wäre, die einzelnen Projekte 
zu kontrollieren, und ob  es aus diesem 
Grund  nicht besser wäre, der  Stiftung 
mehr  Vertrauen entgegenzubringen. 

Privat-rechtlich nicht funktionstüchtig? 
Gegenüber den vom Landtag vorge

brachten Bedenken hatte im Juni Regie
rungschef Hans Brunhart ausgeführt, 
dass die bisherige Stiftung Liechtensteini
scher Entwicklungsdienst (LED)  «nie als 
privat-rechtliche Stiftung funktioniert» 
habe. Es sei deshalb nicht einzusehen, 
dass «die Fiktion der  privat-rechtlichen 
Stiftung» aufrechterhalten werden sollte. 

Nun wird sie offenbar doch. Die Vorla
ge, die der  Landtag begrüsste, sieht vor, 
dass das Land durch finanzielle Beiträge 
einerseits Entwicklungsprojekte in der 
Dritten Welt unterstützt, anderseits Pro
jekte zur Linderung der  Folgen von be
waffneten Konflikten und Naturkatastro
phen. Die Regierung kann nach diesem 
Vorschlag mit privaten Organisationen 
eine Stiftung des privaten Rechts errich
ten .  Dieser Stiftung kann die Durchfüh
rung und Vorbereitung von Projekten der 
Entwicklungs- und  Katastrophenhilfe 
übertragen werden. Während der  ersten 

«Liechtensteinerin bleiben» auch für Eingebürgerte? 
FBP-Fraktionssprecher Josef Biedermann erkundigte sich nach Einschränkungen 
bei der Wiederaufnahme ins Bürgerrecht 

Es gibt einen - nicht sehr grossen -
Kreis von Frauen, die das liechtensteini
sche Bürgerrecht auf dem Wege der Ein
bürgerung erhalten haben, e s  aber nach 
Verheiratung mit einem Ausländer wie
der abgeben mussten. Für diese Frauen 
gilt das Postulat «Liechtensteinerin blei
ben» nicht, weil das Gesetz nur von den 
gebürtigen Liechtensteinerinnen ausgeht. 
FBf-Fraktionssprecher Josef  Bieder
mann erkundigte sich nun im Landtag 
nach den Möglichkeiten, auch diesen 
Frauen «Liechtensteinerin bleiben» zuzu
gestehen. 

In  seiner Antwort ging Regierungschef 
Hans  Brunhart  vorerst au f  die Entste
hung des Gesetzes ein und erklärte dann, 
warum die Regierung in dieser Frage bis
lang nicht aktiv geworden sei. 

A m  21. Juni 1974 erstattete die Regie
rung dem Landtag Bericht zu r  Änderung 
des  Gesetzes ü b e r  den Erwerb und  Ver
lust des Landesbürgerrechtes. Mit der  
Gesetzesänderung sollte das Postulat 
«Liechtensteinerin bleiben» verwirklicht 
werden. In Artikel 6 schlug die Regie
rung eine Übergangsbestimmung vor, mit 
welcher es gebürtigen Liechtensteinerin
nen  ermöglicht werden sollte, wieder in 
das  frühere Bürgenecht  aufgenommen zu 
werden,  wenn sie durch Eheschliessung 
mit  einem Ausländer das Landesbürger
recht verloren hatten.  

Nur für gebürtige Liechtensteinerinnen 
Anlässlich der  ersten Lesung der  Ge

setzesvorlage im Landtag vom 2. Juli 
1974 wurde die Einschränkung de r  Wie
deraufnahme in  das Bürgerrecht auf ge
bürtige Liechtensteinerinnen nicht zur 
Diskussion gestellt. 

Erst  anlässlich der  zweiten Lesung in 

d e r  Landtagssitzung vom 11. Juli 1974 
wurde die Frage der  Einschränkung auf 
die gebürtigen Liechtensteinerinnen von 
den Abgeordneten ausführlich diskutiert. 
In erster Linie befassten sich jedoch die 
Abgeordneten mit der Frage, o b  e ine  
Wiederaufnahme in das Bürgerrecht auch 
für  jene Frauen ermöglicht werden sollte, 
welche das liechtensteinische Bürgerrecht 
durch Heirat mit einem Liechtensteiner 
erworben und infolge Eheschliessung mit 
einem Ausländer wieder verloren hat ten.  
N u r  am Rande wurden auch die Frage 
gestellt, ob man nicht auch Liechtenstei
nerinnen bei der  Wiederaufnahme be
rücksichtigen sollte, welche das 'Landes
bürgerrecht im ordentlichen Verfahren 
erworben und durch nachträgliche Ehe
schliessung mit einem Ausländer wieder 
verloren hatten. Nach sehr eingehender 

Der Goldpreis sinkt 
D e r  Goldpreis ist am Wochenanfang 

au f  den Edelmetallmärkten au f  den tief
sten Stand seit zweieinhalb Jahren gesun
ken,  während der  Dollar weiterhin fest 
tendierte. In Zürich schloss das gelbe Me
tall auf einem Unzenpreis von  325/328 
Dollar,  verglichen mit 326/329 Dollar am 
Ende  de r  letzten Woche. D e r  Preis für 
d e n  Kilobarren betrug 26 700/26 950 (un
verändert).  

D e r  Dollar konnte sich trotz Interven
tionen der  Deutschen Bundesbank auf 
2,55 Franken halten. Das war  ein Rappen  
mehr  als a m  letzten Freitag. Die amerika
nische Währung wird nach Auskunft von 
Händlern nach wie vor von Erwartungen 
au f  feste US-Zinsen gestützt. 

Debatte beschloss de r  Landtag bei einer 
Stimmenthaltung, die Einschränkung auf 
gebürtige Liechtensteinerinnen beizube
halten. Bei einer derar t  klaren Meinungs
äusserung des Landtages sah die Regie
rung in der  Folge keinen Anlass, dieses 
Problem wieder aufzuwerfen. 

Die Erfahrungen mit dem Gesetz vom 
11. Juli 1974 haben bei der  praktischen 
Durchführung folgendes gezeigt: 

Ehemalige Liechtensteinerinnen, wel
che das Bürgerrecht durch Heirat erwor
ben und in der  Zwischenzeit durch eine 
neue Eheschliessung wieder verloren hat
ten.  nahmen die gesetzlichen Bestimmun
gen zur Kenntnis, ohne  sich dadurch be
sonders ungerecht behandelt zu fühlen. 
Anders  ist die Situation bei den Frauen,  
welche seinerzeit das  Bürgerrecht durch 
Aufnahme im ordentlichen Verfahren er
worben hatten. Diese Frauen empfanden 
die gesetzliche Regelung vielfach als un
gerecht. Dies ist verständlich, wenn man 
bedenkt,  dass das liechtensteinische Lan
desbürgerrecht im ordentlichen Verfah
ren meist erst nach einer sehr langen 
Wartezeit erworben werden kann.  

Das vom Abgeordneten Biedermann 
aufgeworfene Problem betrifft wenige 
Personen, was nicht bedeuten soll, dass 
es  deshalb vernachlässigt werden kann.  
D e r  Landtag wird sich wohl in naher  Zu 
kunft wieder mit d e r  Bürgerrechtsgesetz
gebung zu befassen haben. Dies hat  sich 
auch bei Einführung der  Karenzfrist für 
eingeheiratete Liechtensteinerinnen ge
zeigt. Die  Gesamtrevision des Gemeinde
gesetzes ist in Bearbeitung. Ein Zusam
menhang zu den Bürgerrechtsfragen ist 
offenkundig. Eine Gesamtrevision de r  
gesetzlichen Bestimmungen ist ohne 
Zweifel notwendig und beabsichtigt. 

5,9 Mio. für 
Jenny-Spoerry! 
Gemeinde Triesen als 
mögliche Käuferin 

' Die Gemeinde Triesen ha t  die 
Möglichkeit, das gesamte Areal  in
klusive Gebäude de r  Firma Jenny,  
Spoerry & Cie., Weberei, in Trie
sen zu kaufen. Dies geht aus einer 
Information hervor,  die die Tries-
ner Stimmbürger in diesen Tagen 
ins Haus  bekommen haben. Danach 
beträgt der  ausgehandelte Kauf
preis 5905000 Franken, nämlich 
3150 Klafter Boden zu 1000 Fran
ken pro Klafter, ergibt 3150000 
Franken plus die Gebäude  für 
2755000 Franken, ergibt die Total
summe von 5,905 Millionen Fran
ken. Wie es seitens der  Gemeinde
behörde heisst, hätten sich die Ver
handlungen monatelang hingezo
gen, wobei nunmehr das äusserste 
Preisangebot von 5,9 Millionen 
Franken plus Übernahme der  
Grundstückgewinnsteuer festgelegt 
worden sei. D e r  Gemeinderat  sei 
zur Überzeugung gelangt, dass von 
diesem Angebot Gebrauch gemacht 
werden müsse. Die  finanzielle Si
tuation der  Gemeinde erlaube es ,  
den Erwerb der  Liegenschaft aus 
eigenen Mitteln zu bestreiten. Für  
das kommende Jah r  könnten d ie  In
vestitionen noch ohne irgendwelche 
Aufnahme von Hypotheken getätigt 
werden, heisst es. 

In diesem Sinne hat der Gemein
derat von Triesen beschlossen, das 
Kaufangebot mit Empfehlung zur 
Annahme der Gemeindeabstim
mung zu unterbreiten. 

Diese Abstimmung findet n u n  am 
kommenden Freitag, den 14. De
zember von 18.30 bis 22.30 U h r  im 
Theorieraum Feuerwehr (im Ge
meindezentrum) statt. 

Aufsichts
beschwerde 

Gegen den Präsidenten des 
Staatsgerichtshofes, Dr.  Erich See
ger, ist beim Landtag Beschwerde 
wegen Rechtsverweigerung und 
Rechtsverzögerung eingereicht wor
den. Eine entsprechende Mitteilung 
machte das Überparteiliche Initia
tivkomitee gegen das Kunsthaus 
Vaduz. Das Initiativkomitee be
kräftigt im weiteren, dass das  vom 
Präsidenten des Staatsgerichtshofes 
anberaumte Beweisverfahren, das 
am 4. und  5. Dezember durchge
führt wurde, von den Komitee-Mit-
gliedern als nichtig betrachtet wer
de. Gegen dieses Verfahren wurde 
nach d e r  Mitteilung des Initiativko
mitees eine Vorstellung eingereicht, 
die d e r  Staatsgerichtshof bislang 
noch nicht behandelte. D e r  Vor
wurf d e r  Rechtsverweigerung und 
Rechtsverzögerung richtet sich nun 
gegen dieses Vorgehen des Präsi
denten des Staatsgerichtshofes. 


